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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgenossischen u. kantonalen Fiirsorgewesens
insbesondere des Konkordates betr. wohnorthche Unterstutzung-
Beilage zur Z eltschrlft sDer Armenpfleger“

Redaktion: H. WYDER, Firspr., Sekretir der kantonalen Armendirektion, Bern. Verlag ‘und Expedition:
ART.INSTITUT ORELL FUSSLI A.-G., ZURICH — Nachdruck st nur unter Quellenangabe gestatiet.

11.JAHRGANG Nr. 5 ‘ - 1. MAX 1948
P i S T N R Ak N D M W SO oo S

B. Entscheide kantonaler Behirden

6. Unterstiitzungspflicht von Yerwandten. Neue Grundsatze n der Bemessung der
Verwandtenunterstiitzungsbeitrdge. : : _

Die Konferenz der Armendirektoren hat der Frage der erksamern Hand-
habung der Vorschriften iber die Verwandtenunterstiitzungspflicht ihre beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet. Sie hat anldfBlich ihrer Gesamtkonferenz vom
28./29. Juni 1947 in Basel einen Entwurf zu Empfehlungen beraten, die die Hand-
habung der Vorschriften erleichtern sollen. Ein Gutachten von Bundesrichter
Dr. Strebel vom 25. Juni 1947 bezeichnet die Empfehlungen im Grundsatze als
rechtlich haltbar. Die ADK wird den Entwurf nach Vornahme einiger Korrek-
turen aller Voraussicht nach zum Beschluf3 erheben und den Ka,ntonen zur An-
: Wendung empfehlen.

. Der solothurnische Regierungsrat legte in einem kurzhchen Entscheid erst-
mahg die Grundsiitze, von denen die Empfehlungen ausgehen der Beurtellung
eines konkreten Falles zugrunde und fiihrte aus:

. Das betreibungsrechtliche Existenzminimum wiirde im Falle H., wenn kein
Vermégen vorhanden wire, nach den vom Betreibungsamt Solothurn angewen-
deten Grundsitzen Fr. 230.—— monatlich oder Fr. 2760.— jéhrlich betragen. Da
das Einkommen darunter bleibt, fillt es zum vorneherein fir die Verwandten-
unterstiittzungspflicht auller Betracht. Es ist ledlgllch zusammen mit dem Ver
mdogen zu beriicksichtigen.

Was die Behandlung des Vermégens selbst anbetrifft, so ist nach-den Emp-
fehlungen eine Reserve als sog. Notpfennig in Anschlag zu bringen, der in seiner
Hohe von den individuellen Verhaltnissen des Pflichtigen abhingt. Umsténde, die
besonders zu beriicksichtigen wiren, liegen im Falle H. nicht vor. Die freiwillig
geleistete Unterstiitzung an eine kranke Tochter braucht, da das sog. Kindesver-
mogen fir die Berechnung der Unterstiitzungspflicht nicht herangezogen wird,
nicht beachtet zu werden, zumal die Tochter noch weiteres eigenes Vermogen
besitzt und offenbar auch noch einigermallen erwerbsfihig ist. Den Notpfennig
bei Geschwisterunterstiitzung bemessen die Empfehlungen in der Regel auf
Fr. 10 000.—, was auch in vorliegendem Fall angemessen scheint. Das verblei-
bende Vermaogen (Fr. 45 788.30) ist nach dem Umwandlungsschliissel laut Emp-
fehlungen in Einkommen zu verwandeln, wobei von einer gegeniiber der gewohn-
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lichen erhohten Lebenserwartung ausgegangen wird. Der zumutbare jéhrliche
Vermogensverzehr wiirde sich darnach auf Fr. 4162.40 belaufen. Zusammen mit
dem Kapitaleinkommen (das vom ganzen Kapital, einschlieBlich des sog. Kindes-
vermdgen, zu berechnen ist, da H. in jedem Fall das NutznieBungsrecht daran
besitzt) ergibt das ein Gesamteinkommen von Fr. 6627.40 pro Jahr. Von diesem
Betrag ist das Existenzminimum (Fr. 2760.—) in Abzug zu bringen. Es diirfte
richtig sein, es auf Fr. 3000.— zu erhéhen, welcher Betrag, weil es sich um Ge-
schwisterunterstiitzung handelt, angemessen zu erhdhen ist. Selbst wenn man ihn
verdoppelt, bleibt fiir die Verwandtenunterstiitzung ein Betrag von Fr. 627.40
frei (Fr. 6627.40 minus Fr. 6000.—). Die von den Beschwerdefiihrern geltend
gemachte Unterstiitzung von Fr. 17.50 monatlich ist daher in jedem Falle ange-
messen. Die Berechnung ist zu wiederholen, wenn der Unterstutzungspﬂichtige
in eine andere Alterskategorie eintritt oder wenn aus sonstigen Griinden eine
Anderung der Verhaltnisse stattfindet.

(Entscheid des Reglerungsrates des Kantons Solothurn vom 29. Oktober
1947.)

7. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Begriff der ,»gunstigen Verhaltmsae
bet der geschunsterlichen Unterstiitzungspflicht.

Der Regierungsstatthalter von B. hat am 8. Oktober 1947 u. a. F. H,, gebo-
ren 1911, Nickeleur, verurteilt, der stadtischen Fiirsorgedirektion B. am 1. Juli
1947 einen monatlichen Beitrag von Fr. 30.—an die Unterstiitzung seines tuber-
kulosekranken Bruders P. H., geboren 1917, zu bezahlen. Diesen Entscheid hat
F., vertreten durch Fursprecher D., rechtzeitig weitergezogen. Er beantragt Ab-
weisung des Beitragsbegehrens, die Fursorgedlrektlon B. Abweisung des Rekurses.

Der Regierungsrat erwdgt :

Die Unterstutzungsbedurftlgkelt des P. H. ist unbestritten. Der Rekurrent
gibt auch zu, dafl er und seine Ehefrau zusammen im Monat Fr. 840.— verdienen,
und daB sie keine weitern Familienlasten zu tragen haben. Der Rekurrent be-
streitet blo3, daB das Existenzminimum fiir ihn und seine Ehefrau einschlieBlich
Miete und Sozialausgaben nur Fr. 380.— monatlich betrage, und daB seine Ver-
haltnisse giinstige im Sinne von Art. 329, Abs. 2 ZGB seien.

Zum Begriffe der ,,giinstigen Verhiltnisse‘ hat sich das Bundesgericht in
seinem Entscheide vom 26. Juni 1947 i. S. L. (,,Entscheide‘ zum ,,Armenpfleger*,
1947 S. 82 fi.) ausfiihrlich gedullert. Danach muB die Lage der Geschwister gemaf
dem franzosischen Text des Art. 329, Abs. 2 ZGB die Bezeichnung Wohlstand,
Wohlhabenheit (,,aisance‘’) verdienen, um als giinstig gelten zu konnen. Seine
Mittel miissen dem Unterstiitzungspflichtigen gestatten, nicht blo8 die zur Fri-
stung des Lebens unbedingt notwendigen Auslagen zu bestreiten und einigermassen
fiir die Zukunft zu sorgen, sondern auch in betrichtlichem MaBe Aufwendungen
zu machen, die dazu dienen, das Leben angenehmer zu gestalten. Ein Anhalts-
punkt dafiir, wieweit solche Aufwendungen méglich seien, lasse sich bei Personen,
die zurHauptsache auf ihren Erwerb angewiesen seien, in der Weise gewinnen, dafl
das um die gebundenen Auslagen (wie fiir Wohnung und Versicherungen) ver-
minderte Einkommen des Pflichtigen mit dem betreibungsrechtlichen Notbedarf
(ohne Wohnungsauslagen) verglichen werde.

Das Einkommen der Eheleute H. betrigt Fr. 840.— im Monat, die Wohnungs-
miete Fr.85.—. Fir die obligatorischen und sonst iiblichen Versicherungen
(AHV, Krankenkasse, Lebensversicherung) sei ihnen ein Abzug von Fr.55.—
monatlich zugestanden. Die Steuern betragen monatlich Fr. 50.—. Frei verfiigbar



bleiben somit Fr. 650.—. Das betreibungsrechtliche Existenzminimum (ohne
Wohnungsauslagen) betrug im Jahre 1939 in B. Fr. 180.—. Gema8 Kreisschreiben
der kantonalen Aufsichtsbehérde in Betreibungs- und Konkurssachen vom
11. November 1947 (Zeitschrift des bern. Juristenvereins, Bd. 84, S. 34) ist dazu
ein . Teuerungszuschlag von 459, oder Fr.8l.— zu machen. Der betreibungs-
rechtliche Notbedarf der Eheleute H. betrigt also heute Fr.261.— monatlich.
Das verfiigbare Einkommen von Fr. 650.— iibersteigt diesen Betrag um fast
150%. Unter diesen Umstinden erscheint ein monatlicher Unterstiitzungsbeitrag
von Fr. 30.— selbst dann als zumutbar, wenn man beriicksichtigt, da der Re-
kurrent keiner Pensionskasse angehdrt und daher iiberdurchschnittliche Beitrige
fiir  Alters- und Invaliditdtsversicherungen sollte vorsehen kénnen, daB die
Erwerbstitigkeit der Ehefrau den Haushalt verteuert, und wenn man den Teu-
erungsausgleich auf den betreibungsamtlichen Ansitzen fiir den Notbedarf als
ungeniigend betrachten will. Denn auch nach Abzug des Verwandtenbeitrages
von Fr. 30.— bleiben den Eheleuten H. {iber ihren Not- und Zwangsbedarf hinaus
immer noch Fr. 359.— monatlich (137 59, des Notbedarfs) iibrig, mit denen sie
,das Leben angenehmer gestalten® konnen. Demgegeniiber beabsichtigt die
Konferenz der kantonalen Armendirektoren, den Kantonen zu empfehlen, giin-
stige Verhiltnisse schon dann anzunehmen, wenn das Einkommen des Pflichtigen
den betreibungsrechtlichen Notbedarf um 50 bis 1009 iibersteigt. In diesem Lichte
erscheint der vom Rekurrenten zu leistende Beitrag eher noch als bescheiden.

' Zuzugeben ist, daB3 der Rekurrent sich nur dank der Erwerbstitigkeit seiner
Ehefrau in giinstigen Verhéltnissen befindet. Der Rekurrent gibt aber seinerseits
zu, dafl ihn dieser Umstand nicht von seiner Beitragspflicht zu entbinden vermag
(Mon'atsschrift fiir bern. Verwaltungsrecht, Band 45 Nr. 55).

Der Rekurs ist daher abzuweisen ; der Rekurrent hat als unterliegende Partei
die Kosten des oberinstanzlichen Verfahrens zu tragen.

Aus diesen Griinden wird in Anwendung von Art. 328/329 ZGB und Art.39
des Verwaltungsrechtspflegegesetzes

erkannt :

Der Rekurs wird abgewiesen und F. H., vorgenannt, in Bestitigung des
erstinstanzlichen Entscheides verurteilt, der stidtischen Fiirsorgedirektion B.
ab 1. Juli 1947 einen monatlichen Beitrag von Fr. 30.— an die Unterstiitzung
seines Bruders P. H. zu bezahlen. Der Beitrag ist auf Ende jedes Monats fillig,
erstmals am 31. Juli 1947, Vertragliche oder richterliche Neufestsetzung des Bei-
trages bei wesentlicher Anderung der Verhiltnisse bleibt vorbehalten.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 20. Februar 1948.)

8. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Wird im Festselzungsbegehren die Lei-
stung von Verwandtenbeitrigen verlangt, so darf der Richter den Pflichiigen nicht
zu - Riickerstattungen von Armenunlerstiitzungen verurteilen; keiner Partei kann
mehr oder anderes zugesprochen werden, als verlangt wird. — Die Unterstiitzungs-
pflicht der Eltern gegeniiber thren Kindern hért erst auf, wenn diese durch thre Er-
fiillung selbst in Not geraten wiirden.

. Die stadtische Fiirsorgedirektion B.stellte am 27. Navember 1947 beim
Regierungsstatthalter von B. das Begehren, B.-N., geb. 1906, Maler in B., sei
.zur Leistung eines monatlichen Verwandtenbeitrages von Fr. 135.— fiir seine
anstaltsversorgten Kinder H., geb. 1932 und 8., geb. 1935, ab Oktober 1947 zu
verpflichten. Der Regierungsstatthalter verurteilte den B.am 12. Januar 1948,
monatlich Fr. 100.— zu bezahlen, um a) einen auf Fr. 3000.— festgesetzten, durch
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die Gemeinde B. bis 31. Dezember 1947 fir die Familie des B. verausgabten
Unterstiitzungsbetrag, und um b) alle Kosten zu decken, welche die beiden Kinder
H.und S.ab 1. Januar 1948 verursachen. B. hat diesen Entscheid rechtzeitig
Weitergezogen Er beantragt Herabsetzung der ihm auferlegten Leistungen auf
einen Betrag von Fr.20.— bis Fr. 30.— monatlich. Die Fursorgedlrektlon B.
beantragt Abweisung des Rekurses.

Der Regierungsrat zieht in Erwdgung :

1. GemédB Art. 17, Abs.1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes darf keiner
Partei mehr oder etwas anderes zugesprochen werden, als sie verlangt hat. Die
stadtische Fursorgedlrektlon B. hatte in ihrem Festsetzungsbegehren vom 27.No-
vember 1947 ausdriicklich einen monatlichen Verwandtenbeitrag von Fr. 1356.—
ab Oktober 1947 verlangt. Es war daher nicht zulissig, den Rekurrenten zu einer
Riickerstattung von Fr. 3000.— an die bisherigen Unterstiitzungen zu verurteilen.
Freilich erklirte sich die stidtische Fiirsorgedirektion am 7. Januar 1948 damit
einverstanden, daB B. zu einer Riickerstattung von Fr.3000.— statt zu dem
verlangten Verwandtenbeltrag verpflichtet werde. Allein, wenn diese Erklarung
den Sinn einer Klageiinderung haben sollte — was zweifelhaft ist — durfte dem
Ruckerstattungsbegehren ohne neue Einvernahme des Beklagten nicht entspro-
chen werden. Abgesehen hiervon befindet sich der Rekurrent nach den Akten kei-
neswegs in Verhéiltnissen, bei denen ihm die Riickerstattung der fritheren Unter-
stiitzungsauslagen fiir die Kinder zugemutet werden kénnte (§ 36, Abs.1 und
2 des Armen- und Niederlassungsgesetzes). Der Rekurrent hat in erster Linie
die laufenden Unterstiitzungskosten zu decken oder daran beizutragen. Das erst-
instanzliche Urteil ist daher auf alle Fille insoweit aufzuheben, als es den Rekur-
renten zur Riickerstattung fritherer Unterstiitzungen verpflichtet.

2. GemiB stindiger Rechtsprechung zu Art. 328/329 ZGB haben Eltern
ihre Kinder gelbst dann zu unterstiitzen, wenn sie sich zur Erfiilllung ihrer Unter-
stiitzungspflicht in ihren eigenen Bediirfnissen empfindlich einschrinken miissen.
Die Unterstiitzungspflicht der Eltern hort erst auf, soweit diese durch ihre Iir-
fillung selber in Not geraten wiirden. Davon ist der Rekurrent weit entfernt,
wenn er monatlich Fr. 100.— an die Unterstiitzung seiner beiden Kinder bezahlen
mul. Der Rekurrent bestreitet nicht, dafl er im Monat durchschnittlich Fr.590.—
und seine minderjihrige Tochter J., deren Verdienst gemal3 Art. 295 ZGB: den
Eltern gehért, monatlich Fr. 285.— verdient. Dem — mit Einschluf} der Tochter J.
— sechskopfigen Haushalt des Rekurrenten stehen somit monatlich brutto Fr.875.-
zur Verfiigung. Das Existenzminimum (ohne Wohnungsmiete) betriagt fir diesen
Haushalt nach den Angaben des Betreibungsamtes Fr. 417.60 (Fr. 288.— -+ 459,
Teuerungszuschlag gemill Kreisschreiben der kantonalen Aufsichtsbehorde in
Schuldbetreibungs- und Konkurssachen vom 11. November 1947), und nicht
Fr. 461.—, wie die Vorinstanz angenommen hat. Fiir Miete und Versicherungen
sind unbestrittenermaflien’ Fr, 110.— monatlich zu rechnen; ferner Fr.50.—
monatlich fiir die Abzahlung von Schulden (Lohnpfindung), sowie Fr. 25.— fiir
Steuern. Der Rekurrent behauptet, seine Ehefrau stehe in drztlicher Behandlung;
er macht aber nicht geltend, dall ihm daraus auBerordentlich hohe Kosten.ent-
stehen. - Der Not- und Zwangsbedarf des Rekurrenten betriagt also manatlich
Fr. 602.60. Mul also der Rekurrent monatlich noch Fr. 100.— fiir seine. ver-
sorgten Kinder bezahlen, so bleiben ihm von seinen Einnahmen immer noeh
ca. Fr. 170.— monatlich fiir ‘anderweitige Bediirfnisse iibrig. Der Beitrag von
Fr: 100.— ist dem Rekurrenten daher angesichts der we1tgehendenUnterstutzungs-
pflicht der Eltern gegeniiber ihren Kindern ohne weiteres zuzumuten.
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3. Der Rekurs ist daher in der Hauptsache abzuweisen. Dem Rekurrenten
sind jedoch nur 24 der oberinstanzlichen Verfahrenskosten aufzuerlegen, weil
ein Teil des erstinstanzlichen Urteils zu seinen Gunsten aufgehoben wird. Da der
aufgehobene Teil des erstinstanzlichen Entscheides nicht auf einem Begehren der
stidtischen Fiirsorgedirektion B. beruht, fallen die Kosten, soweit sie nicht dem
Rekurrenten auferlegt werden, zu Lasten des Staates.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 16, Mirz 1948.)

C. Entscheide eidgenossischer Behorden

9. AuBerordentliche Leistungen an Auslandschweizer. Be: Weigerung des Heimat-
kantons, sich an der Hilfeleistung fiir Auslandschweizer gemdif Art. 4, Abs. 2 des
BB vom 17.0kt. 1946 angemessen zu beteiligen, entfillt eine Bundesleistung. —
Beschwerden gegen Entscheide der Eidg. Zentralstelle fiir Auslandschwezzerfmgen
sind innert 30 Tagen einzureichen.

In tatsichlicher Beziehung :

H. R., von R./BE, hielt sich seit seiner Geburt in Deutschland auf. Aus seiner
ersten Ehe ging ein Knabe, B., geboren 24. Januar 1942, hervor. Er verheiratete
sich in zweiter Ehe am 27. September 1945 mit U. L. Vor seiner Einreise in die
Schweiz betrieb er in D. ein eigenes Geschift als Elektromeister. Am 1. Februar
1946 kam R. mit seiner Ehefrau in die Schweiz, wihrend B. bei der GroBmutter
in D. zuriickblieb. Die Eheleute R. waren von der Einreise an bis zum 21. Februar
1946 im Quaranta,nelager und hierauf bis zum 18. Méarz 1946 im Riickwanderer-
heim. Nachher fand R. eine Stelle als Elektriker bei der Elektmmtatsversorgung
W. mit einem Stundenlohn von Fr. 2.20 und seine Ehefrau in einer Fabrik mit
einem Monatslohn von Fr. 330.—. R. wechselte in der Folge mehrmals seme Stel-
len.

Erstmals im Sommer 1946 stellte R. ein Hilfsgesuch im Betrage von Fr.6000.-
zur Anschaffung von Mobiliar. Das Gesuch wurde von der Zentralstelle fiir
Auslandschweizerfragen am 7. August 1946 auf Grund eines Berichtes des Kan-
tonspolizeiamtes von Appenzell AuBler-Rhoden abgelehnt, da R.nicht Riick-
wanderer im Sinne des Bundesbeschlusses iiber auBlerordentliche Leistungen an
Auslandschweizer vom 17. Oktober 1946 sei, weil er nicht mfolge der Kriegsereig-
nisse in die Schweiz zuriickgekehrt sei, sondern weil er von den deutschen Straf-
behérden gesucht wurde; zudem sei das Ehepaar mit dem Monatseinkommen von
uber Fr. 700.— selber in der Lage, die notwendigen Mdbel anzuschaffen.

'Am 28. Februar 1947 stellte R. ein erneutes Gesuch um Leistung eines Bei-
trages zur Anschaffung von Mébeln, Wiische usw. Auch diese wurde von der Zen.-
tralstelle fiir Auslandschwelzerfragen am 31. Mérz 1947 auf Grund eines Berichtes
der Armenpflegschaft W. und der Stellungnahme des Auslandschweizeramtes des
Kantons Bern, das sich nicht bereit erkliren konnte, einen Beitrag zu {ibernehmen,
abgelehnt.

Nachdem R. am 13. Juni 1947 wieder ein Unterstutzungsgesuch im Betrage
von Fr. 3000.— eingereicht hatte, wurden seine Verhiltnisse von der Armen-
pflegschaft W. und dem Auslandschweizéramt des Kantons Bern erneut gepriift.
Dabei ergab sich, daB die Eheleute R. monatlich zusammen Fr. 650.— verdienen
und fiir den Mietzins Fr. 28.— auslegen miissen, so daf} ihnen fiit den Lebens-



	B. Entscheide kantonaler Behörden

